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AusgestaltungderelektrischenStrassenbeleuchtung.DerGemeinderatsaus-¬
schussfürtechnischeAngelegenheitenhatbeschlossenanStellederGas¬

beimmagistratischenBezirksamteineetwaigeErhöhungderbereitssei-¬
nerzeitangewiesenenGiftmengeangesprochenwerden,Pauseigentümer ,die
dasRattengiftbei einemGifthändlerbestellt ,abernachträglichdie
DurchführungderArbeiteneinemRattenvertilgerübergebenhaben,müs¬
senunbedingtentwederdiebestellteGifmengebeimGifthändlerselbst
beziehenundbezahlenodervomRattenvertilgerverlangen,dasserdiebeleuchtungdieelektrischeBeleuchtungin folgendenStrasseneinzurichten:

InnereStadtHabsburgergasse,StallburggasseundPlankengasse;HietzingKöderbeijenenGifthändlerbezieht,beidembestelltwordenist .
Anschützgasse ,IheringgasseundWeiglgasseundRudolfsheimDreihausgasse,

Reichsapfelgasse. -
StarkerBesuchimstädtischenAmalienbad,NacheinemBerichtderstädti
schenBäderverwaltungbesuchtendasAmalienbadinFavoriteninderzweiten
Jännerhälfte39,929Badegäste .DergrössteTeil ,nämlich16. 724Badegäste
entfielaufdieBrausebäder.DieSchwimmhallewurdeinderBerichtszeit
von11. 722Personenbenützt.DieKurabteilung,dieerstganzkurzeZeit
in Benützungist ,erfreut sich ebenfallseinesziemlichstarkenBesuches.

aufEsist diesinsbesonderediemodernenEinrichtungenzurückzuführen.

Werdiesnichttut ,setztsichderGefahraus ,imKlagewegzur
BezahlungderbestelltenGiftmengeherangezogenzuwerden.DieRattene
ködersindindenAbendstundendes2,Märzauszulegen,währenddes-¬
undh ,Märzliegenzulassenunddie Resteam5 ,Märzwiedereinzusam¬
meln .DieKödersollenbeimAuslegennichtmitdenblossenHändenbe¬
rührtwerden,weilsie sonstvondenRattennichtaufgenommenwerden,

In jederFealitätmüssenwenigstenszwanzigKöderausgelegt
werden,inHäusernmitmehrals210QuadratmeternverbauterFläsche

mindestensvierzigKöder ,sie sindinsbesondereanjenenOrtenauszmlegen
woerfahrungsgemässRattenvorkommen.( VorallemimKeller ,indenHaus-¬DieDampfbadabteilungenwurdenin derzweitenJännerhälftevon7032Ferso kanälen ,Stallungen ,Mistablagerungsstätten,Schuppenu .dgl . )Jesorg¬

nenbenützt.ImDurchschnittkommenaufeinenBetriebstag3300Badegäste,fältigerundreichlicherbeiderAuslegungvorgegangenwird,destogrösse:
eineZahl,diefürdenMonatJännerausserordentlichgünstigist . wirdderErfolgsein .Eswirdnochmalsdaraufaufmerksamgemacht,dasses

fürdenPrfolgbesonderswichtigist ,einigeTagevorderKöderauslegungRattenkampftageünMärz1927.ZurFortsetzungderplanmässigenRattenver-¬
alledenRattensonstirgendwiezugänglichenNahrungsmittelzuverschlie-¬tilgunginWienfinden,wieschonmitderKundmachungdesMagistrates
senoderzubeseitigen,sodasssiegezwungen/sind ,ihrenHungeranver-¬vom21 .November1926verlautbartwordenist ,am3 ,undh .März1927neu-¬giftetemKöderzuställen.erdingsallgemeineRattenkampftagestatte DieordnungsgemässeDurchführungdieserAnordnungenwirddurchAndiesemTagesinddievonderBehördebestimmtenMeezwiebelköde
Amtsorganeüberwacht,WerdenVorschriftenzuwiderhandelt,wirdimSinnederauszulegen,derenEinheitspackungzujezwanzigKöderumdenPreisdergesetzlichenBestimmungenzurVerantwortunggezogen.vonS . 7vom25 .Februarangefangen,beiallenSifthändlerninWiener -

hältlichseinwird. DieFibelwirddenSchulkinderngeschenkt.DieGemeindeverwaltunghatFürdieDurchführungderRattenvertilgungandiesenbeidenTagen
geltenfolgendeVorschriften:

NachdemGesetzesinddieEigentümer(Pächter,Nutzniesser)der
Realitätenverpflichtet ,dieRattenzuvertilgen .DieVertilgungsmass¬
nahmensindin allenRealitätendurchzuführen,ohneRücksichtdarauf,
obindiesendasVorkommenvenRattennachweisbarist odernicht .Die
Eigentümerkönnendie Vertilgungentwederpersönlichausführenederin

ihremNamenvonanderenPersonenausfülenlassenoderaberankonzes¬
sionierteRattenvertilgerübertragen.

DiekonzessioniertenRattenvertilgerhabensichbeiderBerech-¬
nungdesPreisesfürdieseArbeitenandiemitdemWienerMagistrate
vereinbartenRichtlinienzuhalten .DieKostenderRattenvertilgungund
derBeschaffungdesRattengifteskönnenalsBetriebskostenindenMiet¬
zinseingerechnetwerden.

ZurPeschaffungderGiftködersinddievondenerstenKampfta¬
genimJännerausgegebenengelbenGiftbezugsscheinezuverwenden,Wur-¬
dendieseAbrissedesGiftbezugsscheinesbeimerstenBezugedesRatten
giftesdemGifthändlerüberlassen,soistderneueGiftbezugsscheinbei
demselbenGifthändlerunterVorweisungdesBezugsscheinesanzumelden.
WennderGiftbezugsscheinin Verlustgeratenist ,sohatsichderHaus-¬
eigentümerodersein Stellvertreter beimmagistratischenBezirksamteum
dieAusfolgungeinesneuenGiftbezugsscheineszubewerbenundmitdie¬
sendieHattenköderbeieinemGifthändlerzubeziehen;desgleichenkanr

biszumvergangenenFrühjahrdenFinderndererstenSchulklassendie
Fibel(„WienerKindererstesBuch")leihweiseüberlassen.DieBücher
wurdenam .SchlussdesJahreseingesammeltundimnächstenSchuljahrfür
dieneueintretendenKinderwiederverwendet.DerWienerStadtsenathat
nunbeschlossen ,das Lehrbucg„ WienerKinderersten BuchdenKindern

dererstenVolksschulklassenachVollendungdesSchuljahresgeschenk-¬
weisezuüberlassen.EswirdgewissinspäterenJahreneineErinnerung
andieSchulzeit bilden .AberauchvomStandpunktderHygiene
betrachtet ,bedeutetderBeschlussdesStadtsenateseinengrossenFort
schritt ,weilnunmehrjedesKindseineigenesBuchbesitzt .DasBuchist
bekanntlichgebundenundaufgutemPapierschönhergestellt.
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